
Anhang 8: Interventionsleitfaden 
 

Was ist zu tun, wenn jemand einen Verdacht auf sexuelle Gewalt hat oder ein Kind oder 
Jugendliche sich einer*m Gruppenleiter*in anvertrauen?  

Auch wenn es schwerfällt, für alle Verdachtsfälle lautet die oberste Regel:  

Ruhe bewahren!  

„Ich habe ein komisches Gefühl - ich vermute Etwas." und „ein Opfer hat sich mir mitgeteilt."  

Bei vager Vermutung und wenn ein Kind oder Jugendliche von sexuellen Grenzverletzungen 
und/oder sexueller Gewalt berichtet, ist es wichtig, vorsichtig und planvoll zu handeln.  

Wichtig ist:  

• Ruhe bewahren, unüberlegte Schritte können zu einer weiteren Traumatisierung des 
betroffenen Kindes oder der/des betroffenen Jugendlichen führen  

• Dem Kind oder Jugendlichen aufmerksam zuhören, ermutigen und beruhigen sowie den 
weiteren Prozess nicht ohne Einverständnis des Kindes/Jugendlichen in Gang setzen  

• Davon ausgehen, dass das Kind oder die/der Jugendliche die Wahrheit sagt  
• Dem Kind oder Jugendlichen für das Vertrauen danken  
• Nichts versprechen, was nicht eingehalten werden kann (z.B. versprechen, dass 

niemand etwas von diesem Gespräch erfährt)  
• Dem Kind mitteilen, dass es wichtig ist, selbst erst einmal Rat zu suchen  
• Das weitere Vorgehen mit dem Kind abstimmen, Nachfragen, was konkret getan werden 

könnte  
• Dem Kind oder der/dem Jugendlichen anbieten, dass sie/er jederzeit wieder zum 

Gespräch kommen darf  
• Gesprächsverlauf dokumentieren, eigene Interpretationen vermeiden  
• Kontaktaufnahme zu einer Vertrauensperson  
• Gegebenenfalls Kontaktaufnahme zu einer Fachberatungsstelle, um sich selbst beraten 

zu lassen  
• Auf keinen Fall gegen den Willen des Mädchens oder des Jungen die Eltern informieren  
• Auf keinen Fall den vermuteten Täter oder die vermutete Täterin informieren  
• Eigene Grenzen erkennen und akzeptieren  

 

WICHTIG!  
Im Mitteilungsfall ist das Schwierigste überhaupt, zu akzeptieren und auszuhalten, dass die 
Einleitung der notwendigen Hilfe Zeit braucht. In dieser Zeit ist damit zu rechnen, dass die Gewalt 
gegen das Kind oder die/den Jugendlichen weitergeht.  
„Hilfe, wir haben einen Täter oder eine Täterin unter den eigenen Mitarbeitenden."  
Ziel muss es sein, auf jeden Fall die Übergriffe zu beenden, ohne in einen vorschnellen 
Aktionismus zu verfallen.  
Der Verdacht auf Ausübung sexueller Gewalt ist eine sehr weitreichende Beschuldigung und kann 
für den Verdächtigten/die Verdächtigte schwerwiegende Konsequenzen haben. Deshalb ist mit 
allen Informationen sehr vertraulich umzugehen.  
 
Folgende Schritte sind notwendig:  

• Ruhe bewahren  
• Analysieren, woher der Verdacht kommt  
• Beobachtungen genau dokumentieren  



• Sehr vertrauliches Umgehen mit allen Informationen  
• Den Verdacht nicht unter den Mitarbeitenden verbreiten  
• Sofortige Kontaktaufnahme zu einer Vertrauensperson  

 
Alle weiteren Schritte werden von den Leitungsgremien eingeleitet. 
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